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Antrag Öffnung der Tenniscenter und Clubs mit Hallenbetrieb ab dem 1. März 2021  
 
 
Sehr geehrter Herr Direktor Remund, lieber Matthias 
 
Wie telefonisch angekündigt erreicht Dich dieses Schreiben mit der Bitte, unser Anliegen zu 
unterstützen – Frau Bundesrätin Viola Amherd (Vorsteherin VBS), Herr Jordi (Generalsekretär GDK) und 
Jürg Stahl (Präsident Swiss Olympic) sind einkopiert. 
 
Am 17. Februar hat der Bundesrat in seiner Medienkonferenz zu allfälligen Lockerungsmassnahmen per 
1. März 2021 im Zusammenhang mit Covid19 Stellung bezogen. Nach bevorstehenden Konsultationen 
mit den Kantonen sollen die definitiven Massnahmen in einer Woche beschlossen und kommuniziert 
werden. Der Bundesrat beabsichtigt u.a., dass Sportanlagen im Freien ab dem 1. März 2021 ihren 
Betrieb wieder aufnehmen können und dass die Öffnung von Indoor-Sportanlagen ab dem 1. April 2021 
geplant ist. Während wir ersteres sehr begrüssen, ist die zweite Massnahme, die für uns bedeutet, dass 
Tenniscenter erst einen Monat später öffnen können, nicht nachvollziehbar.  
 
Der Bundesrat schreibt in seiner Mitteilung vom 17. Februar, „dass bei der schrittweisen Öffnung ab 
dem 1. März  als erstes Aktivitäten mit geringem Übertragungsrisiko ermöglicht werden sollen und dass 
ausschlaggebend für eine frühe Öffnung zum einen ist, ob bei einer bestimmten Aktivität eine Maske 
getragen werden kann und Abstandhalten möglich ist. Zum anderen zählen situationsspezifische Aspekte 
wie die Anzahl der Personen sowie ob eine Aktivität drinnen oder draussen stattfindet und wie stark man 
sich dabei bewegt.“ 
 
Tennis erfüllt sowohl im Freien als auch in der Halle alle Voraussetzungen, die der Bundesrat nennt. 
Insbesondere hat unsere Sportart bereits im Frühjahr 2020 bewiesen, dass die von Swiss Tennis 
erarbeiteten rigiden Schutzkonzepte den Ansprüchen der Behörden auf allen Ebenen mehr als gerecht 
werden. Es sei hier auch daran erinnert, dass pro Platz mit rund 600 m2 Fläche maximal 4 Personen 
diesen nachweislich gesundheitsfördernden Sport betreiben und dass – angenommenermassen anders  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
als z.B. in Bibliotheken, deren Öffnung der Bundesrat auf den 1. März 2021 plant – ein Mindestabstand 
zwischen den Personen von mindestens 5-15 Metern garantiert ist. 
 
In der Schweiz spielen über eine halbe Million Menschen mehr oder weniger regelmässig Tennis, über 
160 000 gehören einem Club an, was Swiss Tennis zum drittgrössten Schweizer Sportverband macht.  
Wir bitten den Bundesrat, seine Haltung in Bezug auf die Öffnung der Sportcenter zu überdenken und 
hoffen sehr auf eine Öffnung aller Tennisanlagen für unsere Sporttreibenden auf den 1. März 2021. 
 
Sportliche Grüsse 
 
Swiss Tennis  
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cc: Frau Bundesrätin Viola Amherd (über Brigitte Süess), Michael Jordi (Generalsekretär GDK), Jürg Stahl (Präsident Swiss 
Olympic) 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


